
werbsfähigkeit um nur noch 50 Prozent einer Erwerbs- 
fähigkeit nachging, aus der sie ein durchschnittliches 
monatliches Nettoeinkommen von etwa 200 M erzielte, 
wurde sie zur Zahlung eines Unterhaltsbetrags von je 
15 M monatlich an die Kinder D., E. und S. rückwir
kend vom Tage der Arbeitsaufnahme verurteilt. Dabei 
wurde berücksichtigt, daß die Verklagte auch zum Un
terhalt des Kindes C. beizutragen hat. Das Bezirks
gericht ging davon aus, daß sie insgesamt vier Kin
dern gegenüber unterhaltspflichtig ist, und hat den 
dieser Gesamtzahl entsprechenden Tabellensatz der 
Richtlinie Nr. 18 des Obersten Gerichts angewandt. 
Gegen das Urteil des Bezirksgerichts richtet sich der 
Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Ge
richts, der Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n :
Das Bezirksgericht hat das Verfahren über den Unter
halt der Kinder D., E. und S. richtigerweise nach § 19 
Abs. 1 FVerfO ausgesetzt. Die Verklagte war zwar 
zum Zeitpunkt der Ehescheidung um mehr als 662/s Pro
zent erwerbsgemindert, also aus ernstlichen gesund
heitlichen Gründen nicht leistungsfähig. Da die Ärzte
beratungskommission jedoch zu dem Ergebnis gelangte, 
daß der Verklagten lediglich zur damaligen Zeit eine 
Erwerbstätigkeit nicht zuzumuten sei und nach einem 
Jahr eine Nachuntersuchung erfolgen sollte, war es 
richtig, davon auszugehen, daß die Verklagte nur vor
übergehend zur Unterhaltsleistung nicht in der Lage 
war.
Es kann, wie in diesem Fall, davon ausgegangen wer
den, daß zur Zeit der Ehescheidung unterhaltsbedürf
tige Ehegatten im allgemeinen nach einer bestimmten 
Uberbrückungszeit die Fähigkeit erlangen, aus eige
nem Einkommen sowohl ihre eigenen Bedürfnisse hin
reichend zu befriedigen als auch angemessen zum Un
terhalt ihrer minderjährigen Kinder beizutragen. Die 
Anwendung des § 19 Abs. 1 FVerfO ist somit, sofern 
nicht besondere Umstände eine andere Beurteilung 
verlangen, in der Regel dann gerechtfertigt, wenn 
unterhaltsbedürftigen Ehegatten .Unterhalt lediglich 
für eine Übergangszeit zuerkannt wird und der Zeit
punkt der Erlangung der Leistungsfähigkeit unbe
kannt ist. Dagegen kann in den Fällen des § 29 Abs. 2 
FGB, in denen eine Unterhaltsverpflichtung unbe
fristet ausgesprochen wird, im allgemeinen nicht davon 
ausgegangen werden, daß die Leistungsunfähigkeit le
diglich vorübergehender Natur ist. In diesen Fällen 
ist für die Aussetzung des Unterhaltsverfahrens kein 
Raum.
Da ein nach § 19 Abs. 1 FVerfO ausgesetztes Verfahren 
nach Wiedereintritt der Leistungsfähigkeit des Unter
haltsverpflichteten nach Abs. 3 Satz 1 dieser Bestim
mung von Amts wegen fortzusetzen ist, hätte das Be
zirksgericht den Eintritt der Leistungsfähigkeit der 
Verklagten rechtzeitig von sich aus prüfen sollen. Mit 
Rücksicht darauf, daß die Ärzteberatungskommission 
eine Nachuntersuchung nach einem Jahr empfohlen 
hatte, wäre es ratsam gewesen, die gerichtliche Prü
fung etwa nach Ablauf dieser Frist vorzunehmen.
Von der rechtzeitigen Fortsetzung des Verfahrens 
hängt es vielfach ab, daß der Lebensbedarf der unter
haltsberechtigten Kinder baldmöglichst gesichert wird 
und für den Unterhaltsverpflichteten keine höheren, 
ihn unter Umständen sehr belastenden Unterhalts- 
rückstände entstehen.
Die Gerichte haben deshalb entsprechende Fristen zu 
verfügen und erforderlichenfalls weitere Maßnahmen 
zu treffen.
Bei der Errechnung des monatlichen durchschnittlichen 
Nettoeinkommens der Verklagten hat das Bezirks
gericht richtig die mehrmaligen Krankheitszeiten der 
Verklagten berücksichtigt (vgl. hierzu OG, Urteil vom 
17. November 1966 - 1 ZzF 13/66 - NJ 1967 S.326).

Es hat weiter bei der Unterhaltsbemessung zutreffend 
beachtet, daß die Verklagte auch für das Kind C. Auf
wendungen zu erbringen hat. Ausgangspunkt für die 
Beantwortung der Frage, ob auch das bei der Verklag
ten lebende Kind der Parteien in die Gesamtzahl der 
von ihr zu unterhaltenden Kinder einzubeziehen war, 
dürfte für das Bezirksgericht der Grundsatz gewesen 
sein, daß beide Elternteile entsprechend ihren wirt
schaftlichen Verhältnissen und den sonstigen Umstän
den zu den für die Kinder erforderlichen Aufwendun
gen beizutragen haben.
Bei der Festlegung der von der Verklagten an die 
beim Kläger lebenden Kinder der Parteien zu ent
richtenden Unterhaltsbeträge war zugunsten des Kin
des C. ein Aufwendungsbetrag zu berücksichtigen, der 
in seinem Umfang etwa dem von ihr an jedes andere 
unterhaltsberechtigte Kind der Parteien zu leistenden 
Unterhaltsbetrag entsprach.
Als weitere Unterhaltsverpflichtung im Sinne der Dar
legungen in Abschn. V Ziff. 2, erster Absatz der Richt
linie Nr. 18 sind also sowohl die Unterhaltszahlungen 
an außerhalb des Haushalts lebende als auch die Auf
wendungen für die im Haushalt des Verpflichteten 
befindlichen minderjährigen Kinder zu zählen, unab
hängig davon, ob es sich um gemeinsame oder sonst 
zu unterhaltende Kinder handelt. Wenn in der Richt
linie lediglich „Unterhaltsverpflichtungen“ genannt 
werden, dann deshalb, weil der weitere Begriff „Auf
wendungen“ erst durch das Familiengesetzbuch ein
geführt worden ist. Insofern steht der Begriff „Unter
haltsverpflichtungen“ für beide.
Nicht zugestimmt werden kann der Auffassung des 
Bezirksgerichts, daß die Verklagte auch Unterhalt an 
den Sohn D. zu zahlen hätte. Die Ansicht, daß der von 
D. bezogene Lehrlingslohn von monatlich 80 M we
gen des geringen Einkommens der Verklagten ohne 
Einfluß auf die Höhe des von ihr zu leistenden Unter
halts sei, berücksichtigt nicht hinreichend die berechtig
ten Interessen der Verklagten und der übrigen Kin
der. Das Bezirksgericht hat insoweit die in Abschn. IV 
Ziff. 3 der Richtlinie Nr. 18 enthaltenen Grundsätze 
nicht beachtet. Entsprechend diesen Grundsätzen richtet 
sich die Beantwortung der Frage, ob ein Einkommen 
beziehendes minderjähriges Kind noch Unterhalts
leistungen von seinen Eltern fordern kann, nach deren 
wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Verklagte kann bei 
Sicherung ihres notwendigen Lebensunterhalts nur in 
geringem Umfange zur Befriedigung der Bedürfnisse 
ihrer Kinder beitragen.
Im vorliegenden Fall, in dem der nichterziehungs- 
berechtigte Elternteil weiteren minderjährigen Kin
dern gegenüber unterhaltspflichtig ist und er auf 
Grund seines sehr geringen Einkommens lediglich in 
geringem Umfang zur Befriedigung ihres Lebens
bedarfes beitragen kann, muß das unterhaltsberech
tigte Kind auf das von ihm erzielte Einkommen zu
rückgreifen. Die nichterziehungsberechtige Verklagte 
kann bei der gegebenen Sachlage zur Unterhaltslei
stung nicht herangezogen werden. Der von ihrem 
Nettoeinkommen zur Erfüllung von Unterhaltsver- 
pflichtungen bereitzustellende Teil muß den anderen 
Kindern allein zur Verfügung stehen.
Zu beanstanden ist ferner, daß das Bezirksgericht ohne 
Prüfung weiterer Umstände die Höhe der Unterhalts
beträge nach den vollen Tabellensätzen der Richtlinie 
Nr. 18 bestimmte. Es wurde nicht beachtet, daß im 
gegebenen Fall, in dem dem sehr geringen Einkom
men der Verklagten ein wesentlich höheres des Klä
gers gegenübersteht, die Leistungen, die er erbringen 
kann, Einfluß auf die Höhe des von der Verklagten 
zu leistenden Unterhalts ausüben können (Abschn. I, 
letzter Absatz der Richtlinie Nr. 18).
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